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Synopse Proximus 5 Haftpflicht 
Die Synopse stellt einen Überblick der fachlichen Änderungen von Proximus 4  
zu Proximus 5 dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.   

Bei der Überarbeitung von Schulungsunterlagen oder Lehrmaterialien ist zwingend Proximus 
5 erforderlich.  

Die Synopse ist ausschließlich online unter www.bwv.de  erhältlich und wird bei Bedarf in  
einer neuen Version angepasst. 

 

 

Inhalt 

Bedingungen ......................................................................................................................... 3 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für  die Haftpflichtversicherung  
privater Risiken 2021 ............................................................................................................. 3 

Teil A: Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung .................. 3 

Teil B: Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ..............................................13 

Tarife & Materialien ..............................................................................................................14 

Tarif für Private Haftpflichtrisiken ..........................................................................................14 

Antrag auf Private Haftpflichtrisiken ......................................................................................17 

 

 

 
  

http://www.bwv.de/


 

 

 

 

© BWV Bildungsverband | 30.08.2022  Seite 3 von 17 

Bedingungen 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für  
die Haftpflichtversicherung privater Risiken 2021 

Teil A: Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung 

Abschnitt 1: Privathaftpflichtversicherung 

 

Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 075  Allgemeine Versicherungs-
bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung 
privater Risiken 2016 

Allgemeine Versicherungs-
bedingungen für die 
Haftpflichtversicherung 
privater Risiken 2016 2021 

Aktualisierung 

BE 075  Abschnitt 2 
... 
4. Veränderung des versi-
cherten Risikos... 

Abschnitt 2 
... 
4. Veränderung des versi-
cherten Risikos... 

Aktualisierung 

BE 075  Abschnitt 2 
... 
5. Vermögensschäden... 

Abschnitt 2 
... 
5 4. Vermögensschäden... 

Aktualisierung 

BE 078 Teil A enthält Regelungen zur Aus-
gestaltung des Versiche-
rungsschutzes 
in der Haftpflichtversiche-
rung. 

 Abschnitt 1 gilt für die all-
gemeinen und besonde-
ren Risiken zur privaten 
Haftpflichtversicherung 
(Privathaftpflichtversiche-
rung/ PHV 2016) 

enthält Regelungen zur 
Ausgestaltung des Versi-
cherungsschutzes 
in der Haftpflichtversiche-
rung. 

 Abschnitt 1 gilt für die all-
gemeinen und besonde-
ren Risiken zur privaten 
Haftpflichtversicherung 
(Privathaftpflichtversi-
cherung/PHV 2021) 

Aktualisierung 
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Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 079 2.1.2 ihrer unverheirateten und 
nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft leben-
den Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder), 
bei volljährigen Kindern  
jedoch nur, solange sie sich 
noch in einer Schul- oder 
sich innerhalb von 12 Mona-
ten unmittelbar anschließen-
den Berufsausbildung befin-
den (als berufliche Erstaus-
bildung 
gilt: Lehre und/oder Studium, 
auch Bachelor- und unmittel-
bar angeschlossener Mas-
terstudiengang, Anerken-
nungsjahr, jedoch nicht  
Referendarzeit, Fortbil-
dungsmaßnahmen und dgl.). 
Eine sich innerhalb von 12 
Monaten anschließende 
zweite Ausbildung 
(Lehre oder Studium) ist 
ebenfalls mitversichert. Bei 
Ableistung des freiwilligen 
Wehrdienstes, des Bundes-
freiwilligendienstes oder des 
freiwilligen sozialen Jahres 
vor, während oder im  
Anschluss an die Berufsaus-
bildung bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen; 

der Kinder, konkret: 

 ihrer unverheirateten und 
nicht in einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft 
lebenden Kinder (auch 
Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder), 

 bei volljährigen Kindern 
jedoch nur, solange sie 
sich noch in einer Schul- 
oder sich innerhalb von 
12 Monaten unmittelbar 
anschließenden Berufs-
ausbildung befinden (als 
berufliche Erstausbil-
dung gilt: Ausbildung 
und/oder Studium, auch 
Bachelor- und unmittel-
bar angeschlossener 
Masterstudiengang, An-
erkennungsjahr, jedoch 
nicht Referendarzeit, 
Fortbildungsmaßnahmen 
und dgl.). Eine sich  
innerhalb von 12 Mona-
ten anschließende 
zweite Ausbildung (Aus-
bildung oder Studium) ist 
ebenfalls mitversichert. 
Bei Ableistung des frei-
willigen Wehrdienstes, 
des Bundesfreiwilligen-
dienstes oder des freiwil-
ligen sozialen Jahres 
vor, während oder im 
Anschluss an die Berufs-
ausbildung bleibt der 
Versicherungsschutz  
bestehen; 

bessere  
Lesbarkeit, Umsetzung 
Änderungsvorschlag 

BE 079 2.1.3 der in häuslicher Gemein-
schaft lebenden unverheira-
teten und nicht in einer ein-
getragenen Lebenspartner-
schaft lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder) mit geistiger 
Behinderung. 

der in häuslicher Gemein-
schaft lebenden unverheira-
teten und nicht in einer ein-
getragenen Lebenspartner-
schaft lebenden Kinder 
(auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder) mit geistiger 
Behinderung, unabhängig 
vom Lebensalter. 

Klarstellung,  
Umsetzung  
Änderungsvorschlag 
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Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 079 2.1.7 von im Haushalt des Versi-
cherungsnehmers aufge-
nommenen minderjährigen 
Gast- und Austauschkindern 
sowie Au-Pairs während der 
Dauer des Gastaufenthaltes, 
maximal für ein Jahr. 

von im Haushalt des Versi-
cherungsnehmers aufge-
nommenen minderjährigen 
Gast- und Austauschkin-
dern sowie Au-Pairs wäh-
rend der Dauer des Gastau-
fenthaltes, maximal für ein 
Jahr. 

Klarstellung,  
Umsetzung  
Änderungsvorschlag 

BE 079 2.2 Alle für den Versicherungs-
nehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die 
mitversicherten Personen 
entsprechend anzuwenden. 
Dies gilt nicht für die Bestim-
mungen über die Vorsorge-
versicherung (Ziffer 9), wenn 
das neue Risiko nur für eine 
mitversicherte Person  
entsteht. 

Alle für den Versicherungs-
nehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die 
mitversicherten Personen 
entsprechend anzuwenden. 
Dies gilt nicht für die Best-
immungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziffer 9), 
wenn das neue Risiko nur 
für eine 
mitversicherte Person  
entsteht. 

marktkonform 

BE 081 6.1.5 aus der Beschädigung oder 
Zerstörung von ärztlich  
verordneten medizinischen 
Hilfsmitteln, die von Kran-
kenkassen, Diakoniestatio-
nen 
etc. für therapeutische oder 
diagnostische Zwecke 
(z. B. Blutdruckmessgeräte, 
Inhaliergeräte, Absauggeräte 
etc.) zur Verfügung gestellt 
werden. 
Vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen bleiben je-
doch Haftpflichtansprüche 
wegen Abnutzung, Ver-
schleiß, übermäßiger 
Beanspruchung und Abhan-
denkommen. 
Die Höchstersatzleistung  
beträgt je Versicherungsfall 
15.000 €, begrenzt auf 
30.000 € für alle Versiche-
rungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 
Es gilt eine Selbstbeteiligung 
von 100 € je Schadenfall. 

aus der Beschädigung oder 
Zerstörung von ärztlich  
verordneten medizinischen 
Hilfsmitteln, die von Kran-
kenkassen, Diakoniestatio-
nen 
etc. für therapeutische oder 
diagnostische Zwecke 
(z. B. Blutdruckmessgeräte, 
Inhaliergeräte, Absaugge-
räte etc.) zur Verfügung  
gestellt werden. 
Vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen bleiben je-
doch Haftpflichtansprüche 
wegen Abnutzung, Ver-
schleiß, übermäßiger 
Beanspruchung und Abhan-
denkommen. 
Die Höchstersatzleistung 
beträgt je Versicherungsfall 
15.000 €, begrenzt auf 
30.000 € für alle Versiche-
rungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 
Es gilt eine Selbstbeteili-
gung von 100 € je Scha-
denfall. 

Sublimits gestrichen, 
marktkonform 
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Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 081 6.1.7 Der Versicherer leistet im  
Interesse des Versiche-
rungsnehmers aus der  
Privathaftpflichtversicherung 
gem. Teil A, Abschnitt 1 – 
teilweise abweichend von 
den Ziffern 3.1 und 4.1 – 
auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer einem  
Dritten im Rahmen eines 
Gefälligkeitsverhältnisses  
einen Schaden zufügt.  
Der Versicherer wird sich  
insoweit nicht auf § 242 BGB 
berufen. 

Der Versicherer leistet im 
Interesse  auf Antrag des 
Versicherungsnehmers aus 
der Privathaftpflichtversi-
cherung gem. Teil A, Ab-
schnitt 1 
– teilweise abweichend von 
den Ziffern 3.1 und 4.1 – 
auch dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer einem 
Dritten im Rahmen eines 
Gefälligkeitsverhältnisses 
(z. B. unentgeltliche Hilfe 
beim Umzug) einen Scha-
den zufügt. Der Versicherer 
wird sich dem Geschädig-
ten gegenüber nicht auf  
einen stillschweigenden 
Haftungsverzicht berufen. 

Klarstellung,  Anglei-
chung an Rechtspre-
chung, Umsetzung  
Änderungsvorschlag, 
für bessere Verständ-
lichkeit konkretes  
Beispiel für versicherte 
Risiken eingefügt 
 
 

BE 081 6.2.1 Nebenberufliche Tätigkeiten 
Versichert ist – abweichend 
von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 
1 – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungs-
nehmers aus selbstständi-
gen, nebenberuflichen Tätig-
keiten bis zu einem Jahres-
gesamtumsatz 
von maximal 10.000 €,  
sofern hierfür kein Versiche-
rungsschutz durch eine an-
dere Haftpflichtversicherung 
besteht. 

Nebenberufliche Tätigkeiten 
Versichert ist – abweichend 
von Teil A Abschnitt 1 Ziffer 
1 – die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungs-
nehmers aus selbstständi-
gen, 
nebenberuflichen Tätigkei-
ten bis zu einem Jahresge-
samtumsatz von maximal 
12.000 €, sofern hierfür kein 
Versicherungsschutz durch 
eine andere Haftpflichtversi-
cherung besteht. 

marktkonform 

BE 082 6.2.2 Ehrenamtliche Tätigkeit, 
Freiwilligenarbeit, fachprakti-
scher 
Unterricht und Praktika 

Ehrenamtliche Tätigkeit und 
Freiwilligenarbeit, fachprak-
tischer Unterricht und  
Praktika 

Korrektur im Zusam-
menhang mit neuer  
Ziffer 6.2.3 
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BE 082 6.2.2 ... 
Versichert ist ebenfalls die 
gesetzliche Haftpflicht aus 
der Teilnahme an Schul-, 
Berufs-, Studienpraktika und 
am fachpraktischen Unter-
richt. 
Der Versicherungsschutz  
erstreckt sich auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus 
der Beschädigung oder  
Zerstörung von Ausbildungs-
gegenständen, die zur  
Verfügung 
bzw. bereitgestellt werden. 
Vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen bleiben  
jedoch Haftpflichtansprüche 
wegen Abnutzung,  
Verschleiß, übermäßige Be-
anspruchung und Abhanden-
kommens. 
Die Höchstersatzleistung  
beträgt für derartige  
Schäden je Versicherungs-
fall 15.000 €, begrenzt auf 
30.000 € für alle Versiche-
rungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. Es gilt eine 
Selbstbeteiligung von 100 € 
je Schadenfall. 

...  
6.2.3 Fachpraktischer Un-
terricht und Praktika 
Versichert ist ebenfalls die 
gesetzliche Haftpflicht aus 
der Teilnahme an Schul-, 
Berufs-, Studienpraktika 
und am fachpraktischen 
Unterricht. 
Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auch auf die 
gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus 
der Beschädigung oder  
Zerstörung von Ausbil-
dungsgegenständen, die 
zur Verfügung 
bzw. bereitgestellt werden. 
Vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen bleiben  
jedoch Haftpflichtansprüche 
wegen Abnutzung,  
Verschleiß, übermäßige  
Beanspruchung und Abhan-
denkommens. 
Die Höchstersatzleistung 
beträgt für derartige Schä-
den je Versicherungsfall 
15.000 €, begrenzt auf 
30.000 € für alle Versiche-
rungsfälle 
eines Versicherungsjahres. 
Es gilt eine Selbstbeteili-
gung von 100 € je  
Schadenfall. 

neue Ziffer 6.2.3,  
Klarstellung, 
Umsetzung Ände-
rungsvorschlag,  
Sublimits gestrichen - 
marktkonform 

BE 082 6.3.2.4 als Bauherr oder Unterneh-
mer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, An-/Umbauten, Re-
paraturen, Abbruch-, Grabe-
arbeiten) bis zu einer Bau-
summe von 200.000 € je 
Bauvorhaben. Wenn dieser 
Betrag überschritten wird, 
entfällt die Mitversicherung. 
Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorge-
versicherung gemäß Ziffer 9. 
Die zeitliche Begrenzung in 
Ziffer 9.3.4 findet keine 
Anwendung; 

als Bauherr oder Unterneh-
mer von Bauarbeiten (Neu-
bauten, An-/Umbauten, Re-
paraturen, Abbruch-,  
Grabearbeiten) bis zu einer 
Bausumme von 200.000 € 
je Bauvorhaben. Wenn die-
ser Betrag überschritten 
wird, entfällt die Mitversi-
cherung. Es gelten dann die 
Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung ge-
mäß Ziffer 9. 
Die zeitliche Begrenzung in 
Ziffer 9.3.5 findet keine 
Anwendung; 

Korrektur, Umsetzung 
Änderungsvorschlag 
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BE 083 6.5.2.1 Mitversichert ist die gesetzli-
che Haftpflicht wegen der 
Beschädigung oder Zerstö-
rung von beweglichen  
Einrichtungs- und Ausstat-
tungsgegenständen in  
Hotels, Pensionen, Ferien-
wohnungen 
und -häusern anlässlich von 
Aufenthalten auf Reisen. 

Mitversichert ist die gesetz-
liche Haftpflicht wegen der 
Beschädigung oder Zerstö-
rung von beweglichen Ein-
richtungs- und Ausstat-
tungsgegenständen in Ho-
tels, Pensionen, Ferienwoh-
nungen 
und -häusern, Schiffskabi-
nen, Schlafwagen, Zugab-
teilen, anlässlich von Auf-
enthalten auf Reisen. 

Klarstellung, Umset-
zung Änderungsvor-
schlag 

BE 083 6.5.2.3 Die Höchstersatzleistung  
beträgt je Versicherungsfall 
100.000 €, begrenzt auf 
200.000 € für alle Versiche-
rungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

Die Höchstersatzleistung 
beträgt je Versicherungsfall 
100.000 €, begrenzt auf 
200.000 € für alle Versiche-
rungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

Ziffer 6.5.2.3 / Subli-
mits gestrichen,  
Anpassung an Markt 

BE 083 6.5.3 Gemietete, geliehene,  
geleaste, gepachtete, unent-
geltlich überlassene bewegli-
che Sachen 
 
Versichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der  
Beschädigung oder Zerstö-
rung von gemieteten  
(außerhalb der Reiseunter-
kunft), geliehenen, gepach-
teten, geleasten oder gefäl-
ligkeitshalber überlassenen 
fremden beweglichen  
Sachen. 

Gemietete, geliehene, ge-
leaste, gepachtete, unent-
geltlich überlassene beweg-
liche Sachen 
 
Versichert ist die gesetzli-
che Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers 
Soweit kein anderer Versi-
cherungsschutz besteht, ist 
die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers 
versichert aus der Beschä-
digung oder Zerstörung von 
gemieteten (außerhalb der 
Reiseunterkunft), geliehe-
nen, gepachteten, geleas-
ten oder gefälligkeitshalber 
überlassenen fremden  
beweglichen Sachen. 

Subsidiaritätsklausel 
eingefügt, Umsetzung 
Änderungsvorschlag 

BE 083 6.6.3 Ausgeschlossen bleiben 

 Haftpflichtansprüche aus 
dem Abhandenkommen 
von Schlüsseln, die Versi-
cherte im Rahmen einer 
selbstständigen oder frei-
beruflichen Tätigkeit  
verwenden. 

Ausgeschlossen bleiben 

 Haftpflichtansprüche aus 
dem Abhandenkommen 
von Schlüsseln, die Ver-
sicherte im Rahmen ei-
ner selbständigen oder 
freiberuflichen oder lei-
tenden ehrenamtlichen 
Tätigkeit verwenden. 

Klarstellung 
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BE 084 6.9 Versichert sind Schäden, für 
die der Versicherungsneh-
mer als Halter oder Hüter 
der folgenden Tiere verant-
wortlich gemacht wird: 

 zahme Haustiere, 

 gezähmte Kleintiere, 

 Bienen. 

Versichert sind Schäden, 
für die der Versicherungs-
nehmer als Halter oder Hü-
ter der folgenden Tiere ver-
antwortlich gemacht wird: 

 zahme Haustiere  
(z. B. Hauskatzen), 

 gezähmte Kleintiere  
(z. B. Hamster, Meer-
schweinchen,  
Singvögel), 

 Bienen. 

für bessere Verständ-
lichkeit konkrete  
Beispiele für versi-
cherte Risiken  
eingefügt 

BE 084 6.9 ... 

 als Reiter bei der Benut-
zung fremder Pferde, 

 als Fahrer bei der Benut-
zung fremder Fuhrwerke 
zu privaten 
Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz 
nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung 
besteht. Vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen 
sind Haftpflichtansprüche 
der Tierhalter oder -eigentü-
mer 
sowie Fuhrwerkseigentümer 
wegen Sach- und Vermö-
gensschäden. 

... 

 als Reiter bei der Benut-
zung fremder Pferde, 

 als Fahrer bei der Benut-
zung fremder Fuhrwerke 
zu privaten Zwecken, 

soweit Versicherungsschutz 
nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung 
besteht. Vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlos-
sen 
sind Haftpflichtansprüche 
der Tierhalter oder -eigentü-
mer 
sowie Fuhrwerkseigentü-
mer wegen Sach- und Ver-
mögensschäden. 
Die Haftpflichtansprüche 
der Tierhalter oder -eigentü-
mer sowie Fuhrwerkseigen-
tümer sind nur versichert, 
soweit es sich um Perso-
nenschäden handelt. 

für bessere  
Verständlichkeit und 
positive Formulierung, 
Umsetzung Ände-
rungsvorschlag 
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BE 084 6.11.1 Versichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schä-
den, die durch den Ge-
brauch der folgenden 
Luftfahrzeuge verursacht 
werden: 

 Flugmodelle, unbemannte 
Ballone und Drachen, die 
nicht durch Motoren oder 
Treibsätze angetrieben 
werden und deren Flug-
gewicht maximal 5 kg be-
trägt. Dazu zählen z. B. 
batteriebetriebene Flug-
modelle, Segelflugmo-
delle, Kinderdrachen, 
Lenkdrachen; 

Versichert ist die gesetzli-
che Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen 
Schäden, die durch den 
Gebrauch der folgenden 
Luftfahrzeuge verursacht 
werden, soweit sie nicht 
versicherungspflichtig sind: 

 Flugmodelle, unbe-
mannte Ballone und Dra-
chen, die nicht durch Mo-
toren oder Treibsätze  
angetrieben werden und 
deren Fluggewicht maxi-
mal 5 kg beträgt. Dazu 
zählen z. B. batteriebe-
triebene Flugmodelle, 
Segelflugmodelle,  
Kinderdrachen, Lenkdra-
chen; 

Korrektur, Umsetzung 
Änderungsvorschlag 

BE 084 6.12.1 Versichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schä-
den, die verursacht werden 
durch den 
Gebrauch ausschließlich von 
folgenden Wasserfahrzeu-
gen: 

Versichert ist die gesetzli-
che Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers 
Soweit kein anderer Versi-
cherungsschutz besteht, ist 
die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers 
versichert wegen Schäden, 
die verursacht werden 
durch den 
Gebrauch ausschließlich 
von folgenden Wasserfahr-
zeugen: 

Subsidiaritätsklausel 
eingefügt, Umsetzung 
Änderungsvorschlag 

BE 088 7.14 Ziffer 2.3 findet keine An-
wendung. 

[Absatz]  
Ziffer 2.3 findet keine An-
wendung. 
 

bessere Lesbarkeit 

BE 089 8.1 aus Erhöhungen oder Erwei-
terungen des versicherten 
Risikos. Dies gilt nicht für  
Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen so-
wie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unter-
liegen, mit Ausnahme versi-
cherungspflichtiger Hunde, 
die gemäß Abschnitt 2 versi-
cherbar sind. 

aus Erhöhungen oder Er-
weiterungen des versicher-
ten Risikos. Dies gilt nicht 
für Risiken aus dem Halten 
oder Gebrauch von versi-
cherungspflichtigen Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeu-
gen sowie für sonstige Risi-
ken, die der Versicherungs- 
oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen, mit Aus-
nahme versicherungspflich-
tiger Hunde, die gemäß Ab-
schnitt 2 versicherbar sind. 

Aktualisierung (Wegfall 
Einschränkung Kampf-
hunde) 
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BE 089 9.1 ...  
Die Aufforderung kann auch 
mit der Prämienrechnung 
erfolgen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die recht-
zeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das 
neue Risiko rückwirkend ab 
dessen Entstehung. 
 

... 
Die Aufforderung kann auch 
mit der Prämienrechnung 
für die folgende Versiche-
rungsperiode erfolgen. Un-
terlässt der Versicherungs-
nehmer die rechtzeitige An-
zeige, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue 
Risiko 
rückwirkend ab dessen Ent-
stehung. 

Umsetzung Ände-
rungsvorschlag 

BE 089 9.3.4 Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen, mit 
Ausnahme versicherungs-
pflichtiger Hunde, die gemäß 
Abschnitt 2 versicherbar 
sind; 

Risiken, die der Versiche-
rungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen, mit 
Ausnahme versicherungs-
pflichtiger Hunde, die ge-
mäß Abschnitt 2 versicher-
bar sind; 

Aktualisierung (Wegfall 
Einschränkung Kampf-
hunde) 

BE 089 9.3.7 neu hinzukommende Perso-
nen bei Vereinbarung eines 
Single-Tarifs. 

neu hinzukommende Per-
sonen bei Vereinbarung ei-
nes 
Single-Tarifs einer Single-
Versicherung. 

Klarstellung 

BE 090 11.3.3 Für Schäden bis zur Höhe 
von 1.500 € besteht kein 
Versicherungsschutz. 

Für Schäden bis zur Höhe 
von 1.500 € besteht kein 
Versicherungsschutz. 

Anpassung an Markt 

BE 090 11.3.4 11.3.4 11.3.4 3 Korrektur Nummerie-
rung 

 

 

Abschnitt 2: Hundehalter-Haftpflichtversicherung 

 

Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 090 1.1 ... 
Nicht versicherbar sind Halter 
von Hunden, die gemäß An-
hang als gefährliche Hunde 
(„Kampfhunde“) einzustufen 
sind. 

... 
Nicht versicherbar sind Halter 
von Hunden, die gemäß An-
hang als gefährliche Hunde 
(„Kampfhunde“) einzustufen 
sind. 

marktkonform 
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Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 090 1.3 Nicht versichert sind Haft-
pflichtansprüche aus Deck-
schäden. 

Nicht versichert sind Haftpflicht-
ansprüche aus Deckschäden. 
Mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter von Welpen 
ab der Geburt bis zum Ende 
des ersten Lebensjahres. Vo-
raussetzung ist, dass die Wel-
pen und das Muttertier im Be-
sitz des Versicherungsnehmers 
sind und das Muttertier bei Pro-
ximus 
Versicherung AG versichert ist. 

marktkonform 

BE 091 4. Veränderung des versicherten 
Risikos 
Die Bestimmungen aus Teil 
A, Abschnitt 1, Ziffer 8 finden 
für Hunde, die in den einzel-
nen Landesgesetzen oder 
Landeshundeverordnungen 
als „gefährliche Hunde“ einzu-
stufen sind, keine Anwen-
dung. 

Veränderung des versicherten 
Risikos 
Die Bestimmungen aus Teil A, 
Abschnitt 1, Ziffer 8 finden für 
Hunde, die in den einzelnen 
Landesgesetzen oder Landes-
hundeverordnungen 
als „gefährliche Hunde“ einzu-
stufen sind, keine Anwendung. 

Aktualisierung (Wegfall 
der „gefährlichen 
Hunde“) 

BE 091 5. ... 
Anhang „gefährliche Hunde“ 
(Kampfhunde) 
„Kampfhunde“ sind grund-
sätzlich nicht versicherbar. 
Folgende Rassen gelten als 
„Kampfhundrassen“ 

 American Staffordshire 
Terrier 

 Dogo Argentino 

 Mastino Napoletano 

 Bandog 

 Fila Brasiliero 

 Pitbull Terrier 

 Bordeaux Dogge 

 Mastiff 

 Staffordshire Bullterrier 

 Bullmastiff 

 Mastin Espanol 

 Tosa Inu 

 Bullterrier 
Ebenso gelten sowohl alle 
Kreuzungen/Mischlinge dieser 
Rassen untereinander als 
auch Kreuzungen mit anderen 
Rassen als „Kampfhunde”. 

... 
Anhang „gefährliche Hunde“ 
(Kampfhunde) 
„Kampfhunde“ sind grundsätz-
lich nicht versicherbar. Fol-
gende Rassen gelten als 
„Kampfhundrassen“ 

 American Staffordshire  
Terrier 

 Dogo Argentino 

 Mastino Napoletano 

 Bandog 

 Fila Brasiliero 

 Pitbull Terrier 

 Bordeaux Dogge 

 Mastiff 

 Staffordshire Bullterrier 

 Bullmastiff 

 Mastin Espanol 

 Tosa Inu 

 Bullterrier 
Ebenso gelten sowohl alle 
Kreuzungen/Mischlinge dieser 
Rassen untereinander als auch 
Kreuzungen mit anderen Ras-
sen als „Kampfhunde”. 

marktkonform 

BE 091 5. 5. 5. 
4. 

Aktualisierung 
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Abschnitt 3: Pferdehalter-Haftpflichtversicherung 

 

Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 091 2.5 Mitversichert ist die gesetzli-
che Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Halter von 
Fohlen ab der Geburt bis zum 
Ende des ersten Lebensjah-
res. Voraussetzung ist, dass 
die Fohlen im Besitz des Ver-
sicherungsnehmers sind und 
das Muttertier bei Proximus 
Versicherung AG versichert 
ist. 

Mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Halter von Fohlen 
ab der Geburt bis zum Ende 
des ersten Lebensjahres. Vo-
raussetzung ist, dass die Foh-
len und das Muttertier im Besitz 
des Versicherungsnehmers 
sind und das Muttertier bei Pro-
ximus Versicherung AG versi-
chert ist. 

marktkonform 

 

Teil B: Allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 

Abschnitt 3: Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 

Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 097 1.2 Tritt der Versicherer nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles 
zurück, darf er den Versiche-
rungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig an-
gezeigte Umstand weder für 
den Eintritt des Versiche-
rungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der 
Leistung ursächlich war. Auch 
in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsneh-
mer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat. 

Tritt der Versicherer nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles 
zurück, darf er den Versiche-
rungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig an-
gezeigte Umstand weder für 
den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungs-
pflicht ursächlich war. Wenn 
der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat, besteht kein Versi-
cherungsschutz. 
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Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

BE 
324 

3.3 Wird gegen den Versiche-
rungsnehmer ein staatsan-
waltschaftliches, behördliches 
oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, 
ein Mahnbescheid erlassen o-
der ihm gerichtlich der Streit 
verkündet, 
hat er dies anzuzeigen. 

Wird gegen den Versiche-
rungsnehmer ein staatsan-
waltschaftliches, behördliches 
oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, 
ein Mahnbescheid erlassen o-
der ihm gerichtlich der Streit 
verkündet, 
hat er dies anzuzeigen. 
Wird gegen den Versiche-
rungsnehmer ein Anspruch 
gerichtlich geltend gemacht, 
Prozesskostenhilfe beantragt 
oder wird ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies 
dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen. Dies gilt auch, 
wenn gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen des den 
Anspruch begründenden 
Schadensereignisses ein Er-
mittlungsverfahren eingeleitet 
wird. 

 

 

 

Tarife & Materialien 

Tarif für Private Haftpflichtrisiken 

 

Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

TA 100  (PHV 2016) (PHV 2016) 
(PHV 2021) 

Aktualisierung 

TA 100  Höchstersatzleistung für die 
einzelne Person: 

 Für Personenschaden ist 
die Höchstersatzleistung 
für die einzelne Person 
auf die entsprechend ver-
einbarte Versicherungs-
summe begrenzt. 

 Sonstige Begrenzungen 
der Versicherungssumme 
ergeben sich aus den Be-
dingungen. 

Tabelle auf der Seite unten 
einfügen 

Korrektur, Umsetzung Än-
derungsvorschlag 
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Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

TA 100 Tabelle 
„Ver-
siche-
rungs-
sum-
men in 
Euro“ 

Die Gesamtleistung des Ver-
sicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt 
das Zweifache dieser Versi-
cherungssummen. 
Alle Prämien in Euro. 

Die Gesamtleistung des Ver-
sicherers für alle Versiche-
rungsfälle eines 
Versicherungsjahres beträgt 
das Zweifache dieser Versi-
cherungssummen. 
Sonstige Begrenzungen der 
Versicherungssumme erge-
ben sich aus den Bedingun-
gen. 
 
Alle Prämien in Euro. 
 

Klarstellung und Korrektur 

TA 100  - Tarifgruppen: 
- Familien-Versicherung 
- Single-Versicherung 
 
Allgemeine Hinweise für die 
Single-Versicherung: 
Eine Single-Versicherung 
kann nur abgeschlossen wer-
den und bestehen bleiben, 
wenn der Versicherungsneh-
mer alleinstehend ist und 
nicht in häuslicher Gemein-
schaft mit einem mit Erst-
wohnsitz bei ihm gemeldeten 
ehe- oder nichtehelichen Le-
benspartner wohnt. 
 
Die Leistungen gelten ent-
sprechend der Familien-Versi-
cherung, jedoch nur für den 
Versicherungsnehmer.  

Klarstellung der Tarifgrup-
pen und den Regelungen 
zur  
Single-Versicherung 
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Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

TA 100  Nachlässe: 
bei jährlicher Zahlung 5 %, 
bei halbjährlicher 3 %, 
bei vierteljährlicher 2 %, 
und bei monatlicher Zahlung 
0 % 
(Bankabruf bei monatlicher 
Zahlung erforderlich). 

Nachlässe: 
bei jährlicher Zahlung 5 %, 
bei halbjährlicher 3 %, 
bei vierteljährlicher 2 %, 
und bei monatlicher Zahlung 
0 % 
(Bankabruf bei monatlicher 
Zahlung erforderlich). 
 
Ratenzahlung: 
Als Versicherungsperiode gilt 
der Zeitraum eines Jahres. 
Wird die Jahresprämie in Ra-
ten entrichtet, so verringert 
sich die Prämie wie folgt: 
bei monatlicher Zahlung (nur 
bei SEPA-Lastschriftmandat) 
... um 0 % 
bei vierteljährlicher Zahlung ... 
um 2 % 
bei halbjährlicher Zahlung ... 
um 3 % 
bei jährlicher Zahlung ... um 5 
% 

Anpassung an Formulie-
rung bei Hausrat und 
Wohngebäude, Umset-
zung Änderungsvorschlag 

TA 101 Tabelle 
Privat-
Haft-
pflicht 

Kompakt-Modell Kompakt-Modell 
Familien-Versicherung 

Klarstellung, Umsetzung 
Änderungsvorschlag 

TA 101 Tabelle 
Privat-
Haft-
pflicht 

Einzelpersonen (Singles, un-
abhängig vom Alter)/ 
Junge Leute bis 25 Jahre (Al-
ter des VN) 

Einzelpersonen Single-Versi-
cherung (Singles, unabhängig 
vom Alter)/ 
Junge Leute bis 25 Jahre (Al-
ter des VN) 

Klarstellung 

TA 101 Tabelle 
Privat-
Haft-
pflicht 

Kompakt-Modell Kompakt-Modell 
Familien-Versicherung 

Klarstellung 

TA 101 Tabelle 
Hunde-
halter-
Haft-
pflicht 

Je Hund (gefährliche Hunde, 
sogenannte „Kampfhunde“ 
sind nicht versicherbar) 

Je Hund (gefährliche Hunde, 
sogenannte „Kampfhunde“ 
sind nicht versicherbar) 

Aktualisierung 

TA 102 Antrag 
Seite 1 

2016 (PHV 2016 Proximus 
Versicherung AG) 

2016 (PHV 2016 Proximus 
Versicherung AG) 
2021 (PHV 2021 Proximus 
Versicherung AG) 

Aktualisierung 

TA 103 Antrag 
Seite 2 
A 

PHV 2016 PHV 2016 2021 
 

Aktualisierung 

  Kompakt-Modell Kompakt-Modell 
Familien-Versicherung 

Aktualisierung 
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Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

  Junge Leute/Einzelpersonen 
Bei der Haftpflichtversiche-
rung von Einzelpersonen ent-
fällt die Mitversicherung ande-
rer Personen  

Junge Leute/Einzelpersonen 
Single-Versicherung 
Bei der Haftpflichtversiche-
rung von Einzelpersonen ent-
fällt die Mitversicherung ande-
rer Personen 

Klarstellung 

    Verbesserte Darstellung 
der Tarife 

  Menge Menge Anzahl Klarstellung 

 

 

Antrag auf Private Haftpflichtrisiken 

 

Seite Nr. Proximus 4 (bisher) Proximus 5 (neu) Erläuterungen 

TA 103 B PHV 2016 PHV 2016 2021 Aktualisierung 

  Menge Menge Anzahl Klarstellung 

TA 103 C PHV 2016 PHV 2016 2021 Aktualisierung 

TA 103 C Ist ein Hund als gefährlicher 
Hund („Kampfhund“) einzu-
stufen? 
Ja (nicht versicherbar) 
Nein 

Ist ein Hund als gefährlicher 
Hund („Kampfhund“) einzu-
stufen? 
Ja (nicht versicherbar) 
Nein 

Aktualisierung 

TA 103 C Rasse des Hundes Rasse des Hundes 
Hunderasse 

Aktualisierung 

TA 103 C Menge Menge Anzahl Klarstellung 

TA 103 D PHV 2016 PHV 2016 2021 Aktualisierung 

TA 103 E PHV 2016 PHV 2016 2021 Aktualisierung 

TA 103 F PHV 2016 PHV 2016 2021 Aktualisierung 

TA 103  Zahlungsweise Zahlungsweise 
Nachlass 

Aktualisierung 

 


